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Glarus schafft Klarheit 
 

Liebe Stimmberechtigte 

 

Am 23. September 2016 werden die Stimmbe-
rechtigten der Gemeinde Glarus erneut Ge-
schichte schreiben. An einer sowohl bezüglich 
Vorbereitung wie Ablauf besonderen Gemein-
deversammlung obliegt es den Stimmberech-
tigten, die erste Nutzungsplanung für unsere 
Gemeinde zu verabschieden. Damit schaffen 
die Stimmberechtigten Klarheit und Rechtssi-
cherheit für die weitere Gemeindeentwicklung.  

 

 
Gemeinderat Glarus  

 
Der Erlass der ersten Nutzungsplanung für die 
Gemeinde Glarus durch die Gemeindeversamm-
lung markiert den Schluss der zweiten Phase der 
Ortsplanungsarbeiten nach der Gemeindestruktur-
reform. Für den Gemeinderat ist die Ortsplanung 
eine zentrale und wegweisende Aufgabe. Dabei 
ist es uns ein grosses Anliegen, dass eine tragfä-
hige, breit abgestützte und gleichzeitig mutige 
Entwicklungsplanung entsteht. Daher wurde wäh-
rend des gesamten Planungsprozesses Bevölke-
rung und Wirtschaft zum Mitdenken und Mitarbei-
ten eingeladen. Die Mitwirkung der Bevölkerung 
bildete ein zentrales Prozesselement auch der 
Nutzungsplanung.  
 
Der Gemeinderat legt der Gemeindeversammlung 
einen Nutzungsplanungsentwurf vor, der durch 
die bisherigen Mitwirkungsmöglichkeiten breit 
diskutiert und weit gereift ist. Die Nutzungspla-
nung zeichnet zudem nicht einfach Bestehendes 
nach, sondern gibt der weiteren Gemeindeent-
wicklung auf der Grundlage des kommunalen 
Richtplanes vom 22. März 2013 ein erkennbares 
Gesicht. Der Nutzungsplanungsentwurf ist aus 
Sicht des Gemeinderats modern, an unsere Ver-

hältnisse angepasst und geeignet, die Entwick-
lung von Siedlung, Verkehr und Landschaft auf 
die heutigen und zukünftigen Bedürfnisse unserer 
Einwohner, der Wirtschaft und unserer Gäste 
abzustimmen. 

 
Die Erarbeitung der Nutzungsplanung war und ist 
eine faszinierende und aufwändige Arbeit. Der 
Gemeinderat dankt deshalb allen Personen und 
Institutionen, die sich im Rahmen der Erarbeitung 
der Nutzungsplanung engagiert haben und sich 
dem Resultat der gemeinsamen Arbeit verpflichtet 
fühlen. Einen besonderen Dank richtet der Ge-
meinderat an alle Personen, die sich im Rahmen 
von Vernehmlassung und öffentlicher Planauflage 
eingebracht haben, an die Projektleitung Ortspla-
nung unter der Leitung von Marcel Peter, Mitglied 
der GL der Gemeinde, an die Planungskommissi-
on unter dem Vorsitz von GR Christian Büttiker, 
an die Mitarbeitenden unseres Planungspartners 
Metron AG, Brugg, sowie an die involvierten Mit-
arbeitenden der Gemeinde. 

 
Die vorliegende Nutzungsplanung verdient Ihr 
Vertrauen. Sie stellt auf der Grundlage des kom-
munalen Richtplanes und unter Berücksichtigung 
vieler Interessen und Anliegen eine gute Grundla-
ge für die weitere Gemeindeentwicklung dar. Ent-
wicklung bedeutet immer auch Veränderung und 
Kompromisse. Dazu sind wir bereit. Verhelfen Sie 
dem unter breiter Mitwirkung erarbeiteten Resultat 
am 23. September zum Durchbruch. Der Ge-
meinderat dankt Ihnen für Ihr Engagement. 
 
Wir freuen uns, Sie an der Gemeindeversamm-
lung vom 23. September begrüssen zu dürfen und 
wünschen Ihnen einen schönen Sommer. 

 

Im Namen des Gemeinderates Glarus 

 

 

 

Christian Marti Max Widmer 

Gemeindepräsident Gemeindeschreiber 

 

 

 

 

 

Sprachform 

Alle Personen- und Funktionsbezeichnungen in 
diesen Versammlungsunterlagen beziehen sich 
gleichermassen auf beide Geschlechter. 
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Traktandum 1 
Begrüssung und Erläuterun-
gen zum Ablauf der Gemein-
deversammlung 
 
1.1 Begrüssung 
Gemeindepräsident Christian Marti begrüsst die 
anwesenden Stimmberechtigten, Fachpersonen 
und Gäste zur ausserordentlichen Gemeindever-
sammlung zur Nutzungsplanung und informiert 
über den Ablauf der Versammlung. 

 

 

1.2 Erläuterungen zum Ablauf der Ge-
meindeversammlung 

 

Allgemeines 

In einem breiten und partizipativen Prozess konn-
ten die Stimmberechtigten und alle Grundeigen-
tümer an der Erarbeitung der Nutzungsplanung 
mitarbeiten und mitwirken. 

 

Ablauf der Gemeindeversammlung 

Unter Traktandum 2 wird die Nutzungsplanung 
kurz vorgestellt. Anschliessend werden jene An-
träge behandelt, die im Vorverfahren zur Antrags-
stellung an die Gemeindeversammlung (siehe 
Kästchen unter 2.4.2) gestellt werden. 

Der Ablauf an der Gemeindeversammlung richtet 
sich nach dem 2. Teil des Memorials, in dem alle 
Anträge der Stimmberechtigten zusammen mit 
einer Stellungnahme des Gemeinderats abge-
druckt sein werden. Alle Haushaltungen erhalten 
den 2. Teil des Memorials bis Mitte September 
2016. 

 

Es können an der Gemeindeversammlung vom 
23. September 2016 selbst nur noch Diskussio-
nen geführt und  Anträge gestellt werden, die in 
einem unmittelbaren Zusammenhang mit einem 
rechtzeitig, d.h. während des Planauflageverfah-
rens bis spätestens am 26. August 2016 einge-
reichten Antrag stehen (Art. 17 Gemeindeord-
nung, siehe auch nachstehend 2.4.2). 

 

Alle übrigen, d.h. unbestrittenen Bereiche der 
verschiedenen Zonenpläne und der Bauordnung 
gelten nach Ablauf der Auflagefrist im Sinne der 
Anträge des Gemeinderates als genehmigt. Vor-
behalten bleibt eine allfällige Schlussabstimmung 
nach Art. 63 des Gemeindegesetzes. 

Der Gemeinderat hat die Nutzungsplanung an-
lässlich seiner Sitzung vom 23. Juni 2016 zuhan-
den der Gemeindeversammlung verabschiedet. 
An der gleichen Sitzung hat der Gemeinderat, 
gestützt auf Art. 58 des kantonalen Gemeindege-
setzes, beschlossen, allen Fachexperten des 
Planungspartners Metron AG, Brugg, das Rede-
recht an der a.o. Gemeindeversammlung vom 23. 
September 2016 einzuräumen. 
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Traktandum 2 
Erlass Gesamtrevision  
Nutzungsplanung der  
Gemeinde Glarus 

Einleitende Worte der Projektleitung 
Glarus ist einzigartig vielseitig.   
Glarus ist ein kleiner Kantonshauptort mit starkem 
Charakter, der über eine umfassende Infrastruktur 
verfügt. Die einprägsame Struktur der vier Ortstei-
le und das vielfältige kulturelle Leben verleihen 
Glarus den Charme einer Kleinstadt mit hoher 
Lebensqualität. Abgerundet werden diese Vorzü-
ge durch die einzigartige Symbiose mit der aus-
gesprochen schönen, alpinen Landschaft. Um 
auch nachfolgenden Generationen gute Rahmen-
bedingungen zu gewährleisten, ist es wichtig, die 
Leitplanken für die zukünftige Entwicklung der 
Gemeinde umsichtig zu setzen. 

Die Ortsplanung Glarus baut auf den beste-
henden Stärken der Gemeinde auf und schöpft 
die Potenziale ihrer Ortsteile aus.   
Die Gemeindeversammlung hat 2013 mit dem 
Erlass des kommunalen Richtplans die entspre-
chende Richtung vorgegeben und den Grundstein 
gelegt. Die vorliegende Nutzungsplanung setzt 
den kommunalen Richtplan konsequent um. Sie 
stützt sich auf die kantonale Gesetzgebung, be-
rücksichtigt die kommunalen Grundlagenplanun-
gen und vereinigt die früheren vier Ortsplanungen.  

Mit der Nutzungsplanung legt die Gemeinde 
grundeigentümerverbindlich fest, wie sie sich in 
den nächsten 15 Jahren bezüglich Siedlung, 
Landschaft und Verkehr weiterentwickelt. Ange-
strebt wird eine qualitativ hochwertige Siedlungs-
entwicklung weitgehend im bestehenden Sied-
lungsgebiet mit ausgesuchten Entwicklungs-
schwerpunkten. Mit der Siedlungsentwicklung 
nach innen, der klaren Siedlungsbegrenzung und 
der Trennung Bauland / Nichtbauland gebietet die 
Planung der Zersiedelung Einhalt und schützt die 
alpine Landschaft wie auch das Kulturland.  

Die vorliegende Nutzungsplanung ist eine sta-
bile Vorlage, die vielfältigen Ansprüchen ge-
recht wird. Sie verbindet die Entwicklungsziele 
der Gemeinde mit dem Grundsatz des haushälte-
rischen Umgangs mit dem Boden, wie er bereits 
in der nationalen Gesetzgebung Einzug gehalten 
hat. 

2.1 Anlass und Ausgangslage 

2.1.1 Vom Richtplan zur Gesamtrevision 
Nutzungsplanung 

Mit der neuen Ortsplanung legt die Gemeinde 
Glarus fest, wie sie sich in den nächsten 15 Jah-
ren bezüglich Siedlung, Landschaft und Verkehr 
weiterentwickeln will. Die Gesamtrevision Nut-
zungsplanung bildet das entscheidende Instru-
mentarium, um die zukünftige räumliche Entwick-
lung mit Blick auf das gesamte Gemeindegebiet 
strategisch neu auszurichten und umsichtig zu 
lenken. Ziel ist, die Gemeinde Glarus als attrakti-
ven urbanen Kantonshauptort mit ländlich-
industriell geprägten Ortsteilen, eigener Baukultur 
und vielfältigen Wohnquartieren zu erhalten und 
weiter zu stärken. 

2011 wurde mit der Erarbeitung des Richtplans 
die erste Phase der Ortsplanung gestartet. Ein 
wichtiger Meilenstein bildete der Erlass des kom-
munalen Richtplans durch die Gemeindever-
sammlung am 22. März 2013, der mit nur wenigen 
Gegenstimmen erfolgte. Als behördenverbindliche 
Vorgabe legt der Richtplan die langfristige Strate-
gie fest und weist die dafür notwendigen wichtigen 
Entwicklungsspielräume aus. Präzisiert werden 
sie in der parzellenscharfen Nutzungsplanung, die 
Zonenplan und Bauvorschriften grundeigentümer-
verbindlich festschreibt. 

Die gesetzliche Basis für die Ortsplanung bilden 
das kantonale Raumentwicklungs- und Baugesetz 
vom 2. Mai 2010 und die kantonale Bauverord-
nung vom 23. Februar 2011, welche die Gemein-
den verpflichten, einen kommunalen Richtplan zu 
erlassen und darauf abgestützt ihre bestehenden 
Zonenpläne und Bauordnungen mit einer Frist von 
fünf Jahren anzupassen (Art. 85 und 86 RBG). 
 

Ortsplanung Phase 1 (2011–2013) 

Richtplanung 
(behördenverbindlich) 

Räumliches Leitbild 

Richtplan 
Siedlung 

Richtplan 
Verkehr 

Richtplan 
Landschaft 

 

Ortsplanung Phase 2 (2013–2016) 

Nutzungsplanung 
(eigentümerverbindlich) 

Zonenplanung 
Zonen im Baugebiet 

Zonen im Nichtbauge-
biet 

Bauordnung 
Zonenvorschriften 
Bauvorschriften 
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2.1.2 Gesamtsicht der Vorlage 

Der vorliegende Entwurf zur Gesamtrevision der 
Nutzungsplanung basiert im Wesentlichen auf 
dem durch die Gemeindeversammlung erlasse-
nen Richtplan 2013. Die Gesamtrevision vereint 
die früheren vier Ortsplanungen und richtet die 
Bodennutzung und Bauvorschriften auf die aktuel-
len zukunftsorientierten Bedürfnisse aus. Mit den 
verschiedenen Grundlagenplanungen konnten 
darüber hinaus wichtige Planungspendenzen 
aufgearbeitet werden. Die Planung ist aus Sicht 
des Gemeinderats und der Planungskommission 
eine umfassende und ausgeglichene Gesamtvor-
lage.  

Sie umfasst folgende Bestandteile: 
 Zonenplan Siedlung im Massstab 1:5'000 
 Plan der Änderungen Zonenplan Siedlung im 

Massstab 1:5'000 
Dieser dient der Orientierung, ist nicht rechts-
verbindlich und zeigt die einzelnen räumlichen 
Änderungen im Überblick auf. 

 Zonenplan Landschaft im Massstab 1:10'000 
 Zonenplan Gefahren im Massstab 1:5'000 
 Bauordnung 
 Planungsbericht 

Erläuterungsbericht nach Art. 47 Raumpla-
nungsverordnung, ohne rechtliche Wirkung 

 
Die Zonenpläne und der Planungsbericht sind 
aufgrund der Lesbarkeit und Grösse der Doku-
mente nicht im Memorial abgedruckt. Sie sind 
aber im Gemeindehaus Ennenda und auf der 
Webseite der Gemeinde Glarus jederzeit einseh-
bar.  
Die Bauordnung ist im hinteren Teil des Memori-
als abgedruckt.  

2.2 Ziele 

Die Entwicklungsziele gemäss kommunalem 
Richtplan orientieren sich an den charakteristi-
schen Stärken der Gemeinde Glarus.  

Übergeordnete Entwicklungsziele  

 Attraktiver urbaner Kantonshauptort   
Glarus wird als attraktiver Wohnort, als starker 
traditioneller Wirtschaftsstandort und als  
Versorgungs-, Dienstleistungs-, Verwaltungs- 
und Kulturzentrum für den ganzen Kanton  
gestärkt und weiterentwickelt. 

 Verkehrssystem der kurzen Wege   
Glarus entwickelt ein effizientes Verkehrs-
system für alle Verkehrsarten. 

 Einbettung in die grandiose Landschaft   
Glarus bewahrt seine hochwertige Kulturland-
schaft und bietet ein vielfältiges Angebot an  
attraktiven Freiräumen innerhalb und  
ausserhalb der Siedlung. 

Die Strategie und die langfristigen Ziele aus dem 
kommunalen Richtplan werden durch die parzel-
lenscharfe Nutzungsplanung wie folgt präzisiert:  

2.2.1 Siedlungsentwicklung nach innen 
mit hoher Qualität 

Ein wichtiges Ziel des Richtplans und der nun vor-
liegenden Gesamtrevision der Nutzungsplanung 
ist die Siedlungsentwicklung nach innen unter 
gleichzeitiger Erhaltung und Förderung der Sied-
lungsqualität. Die wesentlichen Elemente der In-
nenentwicklung in der Vorlage sind: 

 Stärkung der Entwicklungsschwerpunkte  
mit Einzonungen im Umfeld der Bahnhöfe 
Glarus und Ennenda 

 Gezielte, moderate Um- und Aufzonungen 
in den Wohn- und Mischzonen 

 Optimale Bebaubarkeit der Bauzonen-
reserven  
durch massgeschneiderte Bestimmungen. 

2.2.2 Zusätzliche Kapazitäten für Woh-
nen und Arbeiten 

Die Gemeinde Glarus verfolgt eine nachhaltige 
Gesamtentwicklung mit einem qualitativ orientier-
ten Wachstum. Als Planungsgrundlage dient da-
bei ein moderater jährlicher Anstieg der Bevölke-
rung um 0.5−0.7%. Gemäss kommunalem Richt-
plan sind bis zum Jahr 2027 rund 13'900 Einwoh-
ner und 7'500 Beschäftigte zu erwarten. Bis zum 
Jahr 2030 sind es rund 14'100 Einwohner und 
7'600 Beschäftigte. Das bedeutet, es müssen 
zusätzliche Kapazitäten für rund 1'500 Einwohner 
bereitgestellt werden. Für die zukünftige Anzahl 
Beschäftigter sind ausreichend Kapazitäten vor-
handen. Raum für rund 830 Einwohner bieten die 
bereits bebauten Gebiete und die bestehenden 
Bauzonenreserven. Die bestehenden Bauzonen 
reichen trotz Massnahmen der Innenentwicklung 
aber nicht aus, um für die prognostizierten Ein-
wohner genügend Wohnraum bereitzustellen. Im 
Rahmen der Nutzungsplanung sind also zusätzli-
che Kapazitäten für mindestens 670 Einwohner zu 
schaffen. Die 2014 in Kraft getretene Teilrevision 
des eidgenössischen Raumplanungsgesetzes 
schränkt die Möglichkeit für Neueinzonungen 
jedoch stark ein: bis der Kanton den kantonalen 
Richtplan revidiert, gilt ein Bauzonenmoratorium. 
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Mit anderen Worten: Die Gemeinde kann nur so 
viele Bauzonen einzonen, wie an anderer Stelle 
durch Aus- und Umzonungen kompensiert werden 
können. Die Vorlage erfüllt diese Bedingung.  

 Die Gesamtrevision Nutzungsplanung 
schafft die räumlichen Kapazitäten für das 
prognostizierte Bevölkerungswachstum 
bis 2030 mit Massnahmen der Innenentwick-
lung und massvollen Einzonungen im Rah-
men der gesetzlichen Bestimmungen. 

2.2.3 Schutz und Weiterentwicklung der 
Ortskerne / Förderung der Zent-
rumsentwicklung 

Die Entwicklung der Ortskerne und der Innenstadt 
von Glarus sind wichtige Ziele des Richtplans. 
Folgende Massnahmen dienen ihrer Umsetzung: 

 Festlegung ortsspezifischer Kernzonen 
Neben den moderat gelockerten Massvor-
schriften dienen die Kernzonen weiterhin dem 
Erhalt der wichtigen Ortsbilder, der wertvollen 
Bauten, Gärten und Strassenräume und de-
ren zeitgemässer Erneuerung. Die Kernzonen 
und die überlagernden Ortsbildschutzzonen 
sind abgestimmt mit dem Inventar der 
schutzwürdigen Ortsbilder der Schweiz 
(ISOS). 

 Festlegung einer überlagernden Innen-
stadtzone  
Sie dient der Stärkung des Hauptzentrums 
und verlangt an der Haupt-, Bahnhof-, Zaun-, 
Bank-, Gemeindehaus- und Schweizerhof-
strasse, dass die Erdgeschosse publikumsori-
entierten Nutzungen vorbehalten sind. 

 Spezielle Einkaufszonen in Netstal und 
Glarus 
Sie dienen der Stärkung des Zentrumsbe-
reichs − in Netstal mit dem Wiggispark und in 
Glarus mit der Migros. In ihrer Ausdehnung 
entsprechen sie dem heutigen Bestand.  

 Anpassung des Baulinienplans für den 
Ortsteil Glarus  
an die aktuellen Gegebenheiten.  

 Revision der Bauordnung 
Überprüfung der Baumasse, Anpassung der 
Gebäudehöhen an die heutigen Bedürfnisse, 
Lockerung der Vorschriften für Dachausbau-
ten. 

2.2.4 Stärkung der Siedlungs- und Frei-
raumqualität 

Wertvolle Freiräume in und ausserhalb der Sied-
lungen werden mit folgenden Massnahmen in 
ihrer Vielfalt erhalten und weiterentwickelt: 

 Festlegung von Grünzonen, Vorgartenbe-
reichen, Garten- und Parkbereichen  
Parkanlagen, Uferbereiche, siedlungsnahe Er-
holungsräume, Sport- und Freizeitanlagen, 
Spielplätze sowie private Freiräume und Vor-
gärten werden erhalten und qualitätsorientiert 
weiterentwickelt.  

 Sicherung der Freizeitgärten in Abstim-
mung mit der Siedlungsentwicklung  

2.2.5 Schutz vor Naturgefahren 

Die Gesamtrevision Nutzungsplanung stellt den 
Schutz vor Naturgefahren innerhalb des Bauge-
biets mit folgenden Massnahmen sicher:  

 Ausscheidung von Gefahrenzonen  
gestützt auf die kantonalen Gefahrenkarten. 
Diese sind in einem separaten Plan in drei 
Gefahrenzonen differenziert. Diese Festlegun-
gen stützen sich auf übergeordnete Vorgaben 
und Wegleitungen des Kantons. 

2.2.6 Stärkung der naturnahen Erholung 
und des Tourismus  

Die Gesamtrevision Nutzungsplanung berücksich-
tigt mit folgenden Festlegungen die Bedürfnisse 
des Tourismus und der Naherholung: 

 Festlegung von Kern- und Zentrumszonen 
zur Förderung der Attraktivität der histori-
schen Ortskerne und der Innenstadt. 

 Definition von Landschafts- und Natur-
schutzzonen und weitere Festlegungen 
zum Nichtbaugebiet  
zur Förderung einer attraktiven Kultur- und 
Berglandschaft. 

 Schaffung der neuen Tourismuszone  
zum Erhalt bestehender Berggastbetriebe und 
Campingplätze, die spezielle standortgebun-
dene Funktionen einnehmen und nach Bedarf 
erneuert und innerhalb der Zonen massvoll 
erweitert werden können. Die Vorgaben für 
die weiteren Ausflugsgaststätten und Bergun-
terkünfte werden in der Zone für Ausflugs-
gaststätten geregelt. 

2.2.7 Erhalt der wertvollen Landschafts- 
und Naturwerte 

Mit geeigneten Bestimmungen wird dem Erhalt 
und Schutz der Landschaft gebührend Rechnung 
getragen: 

 Festlegung von Landschafts- und Natur-
schutzzonen bzw. Landschafts- und Natur-
objekten  
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Das neu erarbeitete kommunale Natur- und 
Landschaftsverzeichnis bildet für die Festle-
gungen in der Nutzungsplanung eine fundierte 
Basis.  

2.2.8 Förderung der Land-, Alp- und 
Forstwirtschaft 

Mit der starken Begrenzung der Siedlungsaus-
dehnung durch die Siedlungsgrenzen im Richt-
plan und den durch Aus- und Umzonungen kom-
pensierten neuen Bauzonen werden die Kultur-
landschaft und die Nutzflächen der Landwirtschaft 
grossräumig erhalten. Ausserdem definiert die 
Nutzungsplanung gemäss kommunalem Richtplan 
entsprechende Zonen: 

 Festlegung von Land- und Alpwirtschafts-
zonen  
gestützt auf die Festlegung des Sömme-
rungsgebiets durch den Bund. Innerhalb des 
Sömmerungsgebiets entspricht die Grundnut-
zung im Zonenplan der Alpwirtschaftszone. 
Unterhalb des Sömmerungsgebiets werden 
die entsprechenden Flächen der Landwirt-
schaftszone zugeteilt. 

2.2.9 Liberale Bauordnung und Quali-
tätsanforderungen 

Die Bauordnung ist nach dem Grundsatz der 'In-
nenentwicklung mit Qualität' aufgebaut. Einerseits 
werden erweiterte bauliche Spielräume geschaf-
fen, andererseits sorgen Vorschriften für die Ein-
haltung wichtiger Qualitätsvorgaben. Zu diesen 
Massnahmen gehören insbesondere:   

 Verzicht auf eine Ausnützungsziffer 
im ganzen Gemeindegebiet  

 Vorschriften zu Grünflächenziffer und Um-
gebungsgestaltung  

 Kernzonenbestimmungen  
z.B. Lockerung der Dachvorschriften 

 Vorgaben für die Überbauungspläne  
zur Sicherung der Qualitätsanforderungen 
und des durchgrünten Siedlungsraums. 

2.2.10 Ausgleich von Planungsmehr- und 
-minderwerten 

Land, auf dem neu bauliche Nutzungen möglich 
sind, gewinnt an Wert. Damit die Öffentlichkeit als 
Ganzes von diesem Mehrwert profitiert, sieht das 
eidgenössische Raumplanungsgesetz (RPG) 
Mehrwertabgaben vor. Planungsvorteile werden 
gemäss Art. 5 RPG mit einem Satz von mindes-
tens 20 Prozent ausgeglichen. Bei Minderwerten 
entrichtet das Gemeinwesen eine entsprechende 

materielle Entschädigung. So wird ein Planungs-
wertausgleich gewährleistet und gleichzeitig die 
Ortsentwicklung aktiv gefördert.  

Gestützt auf Art. 5 und Art. 15 des eidgenössi-
schen Raumplanungsgesetzes und Art. 33 des 
kantonalen Raumentwicklungs- und Baugesetzes 
werden mit den Grundeigentümern bei Einzonun-
gen und mehrwertrelevanten Umzonungen ver-
waltungsrechtliche Verträge abgeschlossen. Dies 
ist insbesondere bei den grossen Umzonungsare-
alen der Fall. Zu diesen gehören u.a. das Möbeli-
areal Glarus, das Areal Kartonfabrik Ennetbühls 
und das Spälty-Areal Netstal/Riedern. 

2.2.11 Schaffung einer Abbauzone und 
Sicherung der Rohstoffreserven für 
die Kalkfabrik Netstal AG 

Zur Sicherung der Rohstoffreserven und des Wei-
terbetriebs der Kalkfabrik Netstal AG (KFN) sind 
in der Nutzungsplanung in den Gebieten Grün-
den/Bränntenwald und südlicher Elggis auf Boden 
der Gemeinde Glarus Abbauzonen vorgesehen, 
dies koordiniert und abgestützt auf das laufende, 
aufwändige Bewilligungsverfahren zur Erschlies-
sung neuer Abbaugebiete für die KFN (vgl. Art. 27 
und 31 der Bauordnung und die Planbeilagen im 
Planauflageverfahren).  

 Mittels eines Abbauvertrages zwischen der 
Gemeinde Glarus und der Kalkfabrik Netstal 
werden die detaillierten Bedingungen für ei-
nen Abbau in diesen beiden Gebieten gere-
gelt. Das Eigentum des fraglichen Bodens 
bleibt bei der Gemeinde, das Recht des Ab-
baus der KFN wird mit einer grundbuchlichen 
Dienstbarkeit geregelt.  

 Der Dienstbarkeitsvertrag liegt im Entwurf 
vor. Er basiert weitgehend auf dem bisheri-
gen Abbauvertrag der früheren Gemeinde 
Netstal und der KFN. Die Eckpunkte sind die 
folgenden: 
 

- Die Abbauentschädigung beträgt  
CHF 1.20 pro m3, indexiert nach dem 
Produzentenpreisindex B (ca. 100'000 bis 
120'000 m3 pro Jahr). 

- Alle einschlägigen Gesetze sowie die Auf-
lagen und Bedingungen sämtlicher be-
hördlicher Bewilligungen sind integrieren-
der Bestandteil des Abbauvertrages. 

- Die notwendigen Waldrodungsarbeiten 
werden durch die Gemeinde ausgeführt. 

- Die Rekultivierung des Abbaugebietes hat 
etappenweise und laufend zu erfolgen 
und wird durch eine Begleitkommission, 
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gebildet aus Vertretern des Kantons, der 
Gemeinde und der KFN, überwacht. 

- Die Abbauentschädigung entspricht dem 
gleichen Preis wie im derzeit laufenden 
Vertrag. Er wurde durch eine unabhängi-
ge Beraterfirma im Auftrag beider Partei-
en ermittelt und beurteilt. 

- Der Abschluss eines solchen Abbauver-
trages (Dienstbarkeitsvertrages) obliegt 
gestützt auf Art. 11 Abs. 1 lit. j und k der 
Gemeindeordnung aufgrund der Zeitdauer 
und des finanziellen Wertes des Vertra-
ges der Gemeindeversammlung. Der ef-
fektive Abschluss des endgültigen Vertra-
ges im Rahmen des Vollzuges der Nut-
zungsplanung soll dann aber durch den 
Gemeinderat erfolgen. Nachfolgend wird 
diese Übertragung der Kompetenz in An-
wendung von Art. 11 Abs. 3 der Gemein-
deordnung beantragt (siehe 2.7). Der voll-
ständige Entwurf des Abbauvertrages 

liegt während der Planauflagefrist eben-
falls im Gemeindehaus Ennenda auf. 

2.3 Erarbeitungsprozess der Ge-

samtrevision Nutzungsplanung 

2.3.1 Grundlagen der Gesamtrevision 

Nutzungsplanung 

Die Nutzungsplanung ist auf dem breit abgestütz-
ten und demokratisch legitimierten Richtplan auf-
gebaut. Zum tragfähigen Fundament der Planung 
gehören weitere Teilplanungen, die sich in der 
Nutzungsplanung zu einem abgestimmten, zu-
sammenhängenden Ganzen verbinden. So ergibt 
sich ein ausgereiftes Instrument für die zukunfts-
fähige Gemeindeentwicklung. 

 

 
Abbildung 1: Übersicht Bestandteile Richt- und Nutzungsplanung sowie Grundlagen / Teilplanungen 
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Mit der Schulraumplanung und dem Gemeinde-
sportanlagenkonzept wurden der Zustand und der 
Bedarf bei diesen öffentlichen Anlagen fundiert 
abgeklärt. Die Ergebnisse flossen in die Revision 
der Nutzungsplanung bei den Zonen für öffentli-
che Bauten und Anlagen sowie den Sport- und 
Intensiverholungszonen ein. Mit der Gewässer-
raumfestlegung erfolgte die Umsetzung der ver-
bindlichen Vorgaben des neuen eidgenössischen 
Gewässerschutzgesetzes im Zonenplan. Das 
laufende Hochwasserschutzprojekt Linth erforder-
te die Festlegung von Grünzonen und Gewässer-
raumzonen entlang der Linth. Mit der Waldfest-
stellung wurden die Waldränder entlang der 
Bauzonen festgelegt. Die Waldfeststellung wird 
zusammen mit der Nutzungsplanung aufgelegt, 
das Verfahren richtet sich nach Art. 9 des kanto-
nalen Waldgesetzes. Erstmals wurde gestützt auf 

das kantonale Natur- und Heimatschutzgesetz für 
das ganze Gemeindegebiet ein nach einheitlichen 
Kriterien aufgebautes Natur- und Landschaftsver-
zeichnis erarbeitet. Dieses neue Verzeichnis fand 
seine Umsetzung im Zonenplan in den verschie-
denen Schutzzonen und Natur- und Landschafts-
objekten. Schliesslich erfolgten verschiedene mit 
dem kantonalen und kommunalen Richtplan ab-
gestimmte projektbezogene Abbau- und Deponie-
planungen, die im Zonenplan Siedlung in den 
Abbauzonen und Deponiezonen ihren Nieder-
schlag gefunden haben.  

Diese Grundlagen liegen bei der Gemeinde zur 
Einsicht auf. Die wesentlichen Informationen sind 
im Planungsbericht zur Gesamtrevision Nut-
zungsplanung vom 23. Juni 2016 aufgenommen.  

2.3.2 Planungsablauf und  Projektorganisation  

 

 
Abbildung 2: Prozess-Schema Richtplanung / Nutzungsplanung (unterstrichen: Kapitel des vorliegenden Memorials, GR: 
Gemeinderat, PL: Projektleitung, PK: Planungskommission) 

 
Die Mitwirkung der Bevölkerung im Rahmen der 
öffentlichen Foren bildete ein zentrales Prozess-
element der Richtplanung. Und auch das vorlie-
gende Dossier der Gesamtrevision Nutzungspla-
nung entstand in einem intensiven Prozess unter 

breitem Einbezug der Bevölkerung. Der Gemein-
derat als Auftraggeber war in alle wichtigen Fra-
gen einbezogen. 
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Abbildung 3: Projektorganisation 

 

 

2.3.3 Freiwillige Mitwirkung als 1. Stufe 

der Mitwirkungsmöglichkeiten 

Nach einem intensiven zweijährigen Entwurfspro-
zess − begleitet durch den Gemeinderat, die 
durch ihn eingesetzte Planungskommission und 
die Projektleitung − wurde die Gesamtrevision 
Nutzungsplanung vom 29. April bis 12. Juni 2015 
der Bevölkerung zur freiwilligen Mitwirkung vorge-
legt. Vorgängig lud der Gemeinderat am 28. April 
2015 zur öffentlichen Informationsveranstaltung 
ein, in deren Rahmen er die Inhalte der Nut-
zungsplanung präsentierte. In einer besonderen 
Informationssitzung wurden die Landwirte einbe-
zogen.  
Die freiwillige Mitwirkung bot allen Interessierten 
und Betroffenen die Gelegenheit, Anliegen an die 
Revision einzubringen. Während dieser Zeit war 
das Dossier auf der Webseite der Gemeinde auf-
geschaltet und lag im Gemeindehaus Ennenda 
zur Einsichtnahme auf. Öffentliche Sprechstunden 
dienten der individuellen Fragenbeantwortung.  
Die freiwillige Mitwirkung wurde rege genutzt: 65 
Mitwirkende haben Begehren gestellt. Die Vor-
schläge betrafen unter anderem die Anpassung 
der Bauordnung, etwa hinsichtlich Massvorschrif-
ten und Dachgestaltung. Von zentralem Interesse 
waren ausserdem die Anpassung der Natur-

schutz- und der Landschaftsschutzzonen sowie 
die Grünflächenziffer. Weitere Begehren zielten 
auf die Sicherung einer hohen Qualität in grösse-
ren Arealen. 
Im Auftrag des Gemeinderats haben Projektlei-
tung und Planungskommission sämtliche Einga-
ben aus der Mitwirkung geprüft und festgestellt, 
welche Anliegen aufgenommen bzw. nicht be-
rücksichtigt werden können. Am 14. Januar 2016 
hat der Gemeinderat zu den Ergebnissen der 
freiwilligen Mitwirkung Beschluss gefasst. Die 
Begehren und Entscheide sind in einem separa-
ten Mitwirkungsbericht vom 1. Februar 2016 zu-
sammengestellt. 

2.3.4 Vorprüfung durch den Kanton 

Parallel prüfte der Kanton die Vorlage im Detail 
und gab mit dem umfangreichen Vorprüfungsbe-
richt vom 24. September 2015 die kantonale fach-
liche Stellungnahme ab. Der Kanton lobte das 
Vorgehen der Gemeinde, insbesondere den vor-
bildlichen Einbezug der Bevölkerung in den Pla-
nungsprozess: «Diese neue Planungskultur wird 
auch in der Nutzungsplanung weiterhin gepflegt. 
Die in den vergangenen Monaten und Jahren 
geleistete grosse Arbeit ist sehr positiv zu würdi-
gen.» 

10



 

  

2.3.5 Öffentliche Auflage im ordentlichen 
Verfahren und Behandlung der 
Einsprachen 

Der Gemeinderat hat am 14. Januar 2016 das 
Dossier der Gesamtrevision Nutzungsplanung für 
die öffentliche Auflage gemäss Art. 25 des kanto-
nalen Raumentwicklungs- und Baugesetzes frei-
gegeben. Diese erfolgte vom 1. Februar bis  
1. März 2016. Während dieser Zeit hatten alle 
Personen, die ein schutzwürdiges Interesse 
nachweisen können, die Gelegenheit, schriftlich 
Einsprache zu erheben. Das Dossier war während 
dieser Zeit auf der Webseite der Gemeinde auf-
geschaltet und lag im Gemeindehaus Ennenda 
auf. Zusätzlich fand am 26. Januar 2016 eine 
öffentliche Infoveranstaltung statt. Sie diente der 
Präsentation der Planungsinhalte und bot allen 
Interessierten die Möglichkeit, Fragen zu stellen. 
Die Veranstaltung wurde von 60 Personen be-
sucht.  

Während der öffentlichen Bekanntmachung haben 
45 Mitwirkende die Gelegenheit genutzt und ins-
gesamt 111 Einzeleingaben eingereicht. Sie be-
trafen im Siedlungsgebiet insbesondere einzelne 
Um- bzw. Aufzonungen. Im Teil Landschaft gab 
die Methodik der Festlegung des Gewässerraums 
Anlass zu Diskussionen. Weitere Einsprachen 
bezogen sich auf einzelne Landschaftsschutz- 
und Naturschutzzonen (siehe nachfolgende Aus-
führungen). 

Am 12. Mai 2016 fällte der Gemeinderat die Ein-
spracheentscheide. Sie waren Grundlage für die 
definitive Ausarbeitung der Nutzungsplanung. 
Sämtliche Einsprachen und deren Gemeinderats-
entscheide können dem Bericht zu den Einspra-
chen vom 12. Mai 2016 entnommen werden. 
Auch dieser ist öffentlich einsehbar. 

Änderungen aufgrund der öffentlichen 
Auflage  

Aufgrund der öffentlichen Auflage vom 1. Februar 
bis 1. März 2016 und der eingegangenen Ein-
sprachen sind insbesondere folgende Änderun-
gen festzuhalten (nicht abschliessend):   

 
Angepasste Zonierung für den Entwicklungs-
schwerpunkt bei der unteren Allmeind, Ennet-
bühls 
Die Nutzung des Areals wurde aufgrund von Ein-
sprachen, der vorgesehenen Umzonung des 
Weidmannareals und der inzwischen vorliegen-
den Erschliessungsabklärungen nochmals über-
prüft. Eine Mischnutzung ist im nördlichen Teil, 
angrenzend an das Weidmannareal und den vor-

gesehenen Linthsteg, sinnvoll. Im südlichen Teil 
empfiehlt sich hingegen eine reine Wohnnutzung 
(Lage, Wohnqualität und Erschliessung). Die zent-
rale Lage und das Gebot der haushälterischen 
Bodennutzung sprechen weiterhin für eine dreige-
schossige Zone. Mit der Überbauungsplanpflicht 
wird die gute Einordnung in das umliegende 
Wohngebiet sichergestellt. 
 
Auszonung Kernzone in Ennetbühls (Parzelle 
Nr. 1767) 
Eine Überbauung oder ein Verkauf der Parzelle 
Nr. 1767 ist gemäss Eigentümer in den nächsten 
zwanzig Jahren nicht vorgesehen. Gemäss eid-
genössischem Raumplanungsgesetz darf nur so-
viel Bauland ausgeschieden werden, wie in den 
nächsten 15 Jahren benötigt wird. Aus diesem 
Grund wurde die Parzelle aus der Kernzone ent-
lassen und der Landwirtschaftszone zugeführt. 
 
Mischzone WA2 für die Garage Röschmann 
AG 
Das Areal wurde aufgrund der bestehenden und 
zukünftigen gewerblichen Nutzung von der Kern-
zone in die Mischzone WA3 umgezont. Aufgrund 
der Einsprachen wurde ein Kompromissvorschlag 
erarbeitet. Er sieht für den nördlichen Teil des 
Areals die Wohn- und Arbeitszone WA2 vor, die 
maximal zweigeschossige Bauten zulässt. Damit 
kann besser auf die umliegenden Bebauungshö-
hen Rücksicht genommen werden. Der südliche 
Teil bleibt in der Wohn- und Arbeitszone WA3. 
 
Mischzone WA3 für das Areal Sauter Bach-
mann AG beim Bahnhof Netstal 
Das Grundstück befindet sich heute in der Gewer-
bezone. Im ersten Entwurf der Nutzungsplanung 
(Stand Mitwirkung) wurde das Areal der Wohnzo-
ne zugeführt. Aufgrund der öffentlichen Auflage 
bzw. auf Einwendung des Grundeigentümers ist 
nun eine Mischzone WA3 vorgesehen. Diese Zo-
nierung ist hinsichtlich der zentralen Lage zweck-
mässig. 
 
Kernzone Wiederaufbaugebiet Glarus: keine 
offenen Dacheinschnitte auf der bedeutends-
ten Strassenseite 
Aus Sicht der kantonalen Denkmalpflege und des 
Ortsbildschutzes ist die Möglichkeit von Dachein-
schnitten im Bereich der Kernzone Wiederauf-
baugebiet nicht denkbar. Die Bestimmungen der 
Bauordnung wurden dementsprechend ergänzt. 
 
Kleinere Anpassungen der Natur- und Land-
schaftsschutzzone 
Auf die Festlegung von einzelnen Naturschutzzo-
nen wurde teilweise auf Antrag der Grundeigen-
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tümer verzichtet, da es sich gemäss Inventarisie-
rung nicht um einen durch übergeordnete Geset-
ze zwingend zu schützenden Pflanzenbestand 
(NHG) handelt. Im Gegenzug erfolgte die Auf-
nahme einer neuen Naturschutzzone (Gebiet 
Wuest). Im Gebiet Herrliberg wurde die Land-
schaftsschutzzone im südöstlichen Bereich leicht 
reduziert.  
 
Kleinere Anpassungen der Gewässerraum-
zone 
Die Gewässerraumzone wurde aufgrund von ge-
änderten Ausgangslagen und aktuellen kantona-
len Grundlagen an gewissen Stellen leicht verbrei-
tert (z.B. Abstimmung auf Revitalisierungsplanung 
Rollengut). Beim oberen Teil der Kasparrunse 
wurde andererseits auf eine Gewässerraumzone 
verzichtet (sehr kleines Gewässer gemäss kanto-
nalen Vorgaben). 

2.3.6 Beschluss und Genehmigung der 
Nutzungsplanung 

Am 23. Juni 2016 hat der Gemeinderat die Ge-
samtrevision der Nutzungsplanung für die Be-
schlussfassung freigegeben, die durch die Stimm-
berechtigten an der Gemeindeversammlung vom 
23. September 2016 erfolgen soll. Im Anschluss 
an die Gemeindeversammlung erfolgt das 
Rechtsmittelverfahren mit öffentlicher Publikation 
und einer Beschwerdefrist von 30 Tagen. Gleich-
zeitig wird die Nutzungsplanung für die Eingabe 
an das kantonale Departement Bau und Umwelt 
vorbereitet. Nach Genehmigung durch den Kan-
ton dient die Nutzungsplanung als grundeigentü-
merverbindliches Planungsinstrument.  

2.4 Anträge zuhanden der Gemein-
deversammlung 

Das vorliegende Memorial (1. Teil) fasst die wich-
tigsten Inhalte der Nutzungsplanung zusammen. 
Ab 28. Juli 2016 liegt das vollständige Dossier 
Gesamtrevision Nutzungsplanung im Gemeinde-
haus Ennenda zur Einsichtnahme auf. Alle Unter-
lagen sind unter www.gemeinde.glarus.ch (Orts-
planung) aufgeschaltet.  

Anträge zuhanden der a.o. Gemeindeversamm-
lung vom 23. September 2016 müssen gestützt 
auf Art. 17 der Gemeindeordnung bis spätestens 
26. August 2016 schriftlich bei der Gemeinde-
kanzlei Glarus, Gemeindehausplatz 5, 8750 Gla-
rus eingereicht werden. Ein Beschrieb, welche 
Anträge zulässig sind, sowie eine Wegleitung zum 

Vorgehen für die Antragsstellung sind in den Kapi-
teln 2.4.1 und 2.4.2 beschrieben.  

An der Gemeindeversammlung vom 23. Septem-
ber 2016 entscheiden die Stimmberechtigten über 
die Gesamtrevision Nutzungsplanung und damit 
auch über die bis am 26. August 2016 schriftlich 
eingereichten Anträge.  

2.4.1 Zulässige Anträge 

Anträge zur Änderung der Gesamtrevision Nut-
zungsplanung können ausschliesslich zu den 
folgenden, eigentümerverbindlichen Planungsin-
strumenten gestellt werden:  

 Zonenplan Siedlung 1:5’000 

 Zonenplan Landschaft 1:10’000 

 Zonenplan Gefahren 1:5’000 

 Bauordnung  

2.4.2 Vorgehen zum Einreichen von An-
trägen zuhanden der a.o. Gemein-
deversammlung vom 23. Septem-
ber 2016 

Während der öffentlichen Auflage vom 28. Juli bis 
zum 26. August 2016 können zur Nutzungspla-
nung Anträge gestellt werden. Die Anträge sind 
schriftlich bis am 26. August 2016 bei der Ge-
meindekanzlei Glarus, Gemeindehausplatz 5, 
8750 Glarus, einzureichen (es gilt das Datum 
des Poststempels, A-Post).   

Allfällige Antragsteller und Antragstellerinnen 
werden gebeten, ihre Anträge so früh als mög-
lich mit einer Begründung einzureichen. Die 
Anträge werden gesammelt und zusammen mit 
einer Stellungnahme des Gemeinderats im 2. Teil 
des Memorials erfasst. Alle Haushaltungen erhal-
ten den 2. Teil des Memorials bis Mitte September 
2016 zusammen mit dem Stimmrechtsausweis. 

Gemäss Art. 17 Abs. 2 der Gemeindeordnung 
sind Anträge an der Gemeindeversammlung 
selbst nur noch zulässig, soweit sie in unmittelba-
rem Zusammenhang mit einem rechtzeitig vor-
gängig eingereichten Antrag stehen. Allfällige an 
der Gemeindeversammlung neu eingereichte 
Anträge werden nicht Teil der Verhandlungen 
sein.  

Art. 17 Vorgängige Einreichung von Anträgen (GO) 
1  Der Gemeinderat kann bei komplexen Vorlagen 

beschliessen, dass Anträge auf Abänderung vor der 
Versammlung dem Gemeinderat begründet einzu-
reichen sind (Art. 52 Abs. 1 Gemeindegesetz).  
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1a  Die betreffenden Vorlagen müssen unter Ansetzung 
einer Frist von vier Wochen zur Antragsstellung öf-
fentlich bekannt gemacht werden. 

2  In einem solchen Fall sind Anträge an der Gemein-
deversammlung selber nur noch zulässig, soweit sie 
in unmittelbarem Zusammenhang mit einem recht-
zeitig vorgängig eingereichten Antrag stehen.  

2.5 Ablauf an der Gemeindever-
sammlung 

Zu Beginn der Versammlung wird der Gemeinde-
präsident den genauen Ablauf erläutern. 

 

Unter Traktandum 2 wird die Nutzungsplanung 
kurz vorgestellt. Anschliessend werden jene An-
träge behandelt, die im Vorverfahren zur Antrags-
stellung an die Gemeindeversammlung (siehe 
Kästchen unter 2.4.2) gestellt werden. Der Ge-
meindepräsident wird die eingereichten Anträge 
und die Stellungnahme des Gemeinderates kurz 
zusammenfassen. Dann wird der Gemeindepräsi-
dent durch die eingereichten Anträge führen und 
das Wort zu jedem dieser Anträge freigeben. Die 
Gemeindeversammlung fasst auf der Grundlage 
der durch das kantonale Gemeindegesetz vorge-
gebenen Verfahrensabläufe zu jedem eingereich-
ten Antrag sowie zu den Anträgen des Gemeinde-
rates Beschluss. 

 

Der Ablauf der Gemeindeversammlung wird durch 
die Anträge, welche zuhanden der Gemeindever-
sammlung eingereicht werden, wesentlich mitbe-
stimmt. Der 2. Teil des Memorials, in dem alle 
eingereichten Anträge zusammen mit einer Stel-
lungnahme des Gemeinderats abgedruckt sein 
werden, wird allen Haushaltungen bis Mitte Sep-
tember 2016 zugestellt. 

 

Anlässlich seiner Sitzung vom 23. Juni 2016 hat 
der Gemeinderat gestützt auf Art. 58 Abs. 2 des 
kantonalen Gemeindegesetzes beschlossen, bei 
Bedarf auch nicht stimmberechtigte Sachverstän-
dige (Fachexperten) anzuhören. 

2.6 Erwägungen des Gemeinderats 
 
Raumplanung ist weit mehr als Planung des 
Raums. Sie bestimmt die Zukunft der Gemein-
de massgeblich mit.   
Seit 2011 bilden die vier ehemaligen Gemeinden 
Netstal, Glarus, Riedern und Ennenda zusammen 

die Einheitsgemeinde Glarus. Dem Gemeinderat 
ist es ein grosses Anliegen, eine qualitätsbewuss-
te, zukunftsorientierte Entwicklung unserer jungen 
Gemeinde zu fördern. Die in den letzten fünf Jah-
ren erarbeitete Ortsplanung setzt den planungs-
rechtlichen Rahmen für eine zukunftsgerichtete 
Strategie. Sie vereint die vier ehemaligen Ortstei-
le, fördert aber gleichzeitig auch ihre Eigenstän-
digkeit und ihren individuellen Charakter. 2013 hat 
die Gemeindeversammlung mit dem Erlass des 
kommunalen Richtplans den Grundstein entspre-
chend gelegt.  

 

Die in den letzten drei Jahren erarbeitete Nut-
zungsplanung setzt den kommunalen Richt-
plan konsequent um.   
Sie stützt sich auf die kantonale Gesetzgebung, 
berücksichtigt die kommunalen Grundlagenpla-
nungen und vereinigt die früheren vier Ortspla-
nungen. Die Vorlage ist auf unsere Verhältnisse 
angepasst und geeignet, die Entwicklung von 
Siedlung, Verkehr und Landschaft auf die zukünf-
tigen Bedürfnisse unserer Einwohner, der Wirt-
schaft und unserer Gäste abzustimmen.  

 

Auch die vorliegende Nutzungsplanung ent-
stand in einem intensiven, breit abgestützten 
Bearbeitungsprozess.  
Es galt, die vielfältigen Aspekte und Ansprüche 
intensiv zu diskutieren, abzuwägen und wo immer 
möglich zu vereinen. Gleichzeitig hat der umsich-
tig geführte Planungsprozess eine Zusammenar-
beits- und Vertrauenskultur geschaffen, deren 
Bedeutung über die erste Ortsplanung hinaus-
weist. 
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2.7 Antrag des Gemeinderats an die 
Gemeindeversammlung 

1. Der Gemeinderat beantragt der Gemeinde-
versammlung gestützt auf Art. 27 des kanto-
nalen Raumentwicklungs- und Baugesetzes, 
in Verbindung mit Art. 11, 12 und 17 der Ge-
meindeordnung, die kommunale Nutzungs-
planung der Gemeinde Glarus unverändert zu 
erlassen. Dieser Beschluss beinhaltet: 

a. die Genehmigung des Zonenplans Sied-
lung 

b. die Genehmigung des Zonenplans Land-
schaft 

c. die Genehmigung des Zonenplans Gefah-
ren 

d. die Genehmigung der Bauordnung. 

 

2. Der Gemeinderat wird ermächtigt, allfällige 
Anpassungen der Gemeindeversammlung an 
der Nutzungsplanung entsprechend einzuar-
beiten. 

 

3. Der Gemeinderat wird mit dem Vollzug dieser 
Beschlüsse, inkl. dem Abschluss eines Ab-
bauvertrages mit der Kalkfabrik Netstal AG, 
beauftragt. 

 

Hinweis: 

Die Stellungnahme der Geschäftsprüfungskom-
mission zu den Anträgen des Gemeinderates wird 
Bestandteil des 2. Teil des Memorials sein. Der  
2. Teil des Memorials, in dem alle eingereichten 
Anträge der Stimmberechtigten zusammen mit 
einer Stellungnahme des Gemeinderats abge-
druckt sein werden, wird allen Haushaltungen bis 
Mitte September 2016 zugestellt. 

 

 

Vom 28. Juli 2016 bis zum 26. August 2016 liegt 
das vollständige Dossier der Gesamtrevision Nut-
zungsplanung im Gemeindehaus Ennenda zur 
Einsichtnahme auf. Die Unterlagen können wäh-
rend den Öffnungszeiten der Gemeinde eingese-
hen werden:  

Mo - Mi, Fr:  08.00 - 12.00 und 13.30 - 17.00 Uhr  
Do: 08.00 - 12.00 und 13.30 - 18.00 Uhr  

Ausserdem sind alle Unterlagen auf der Webseite 
der Gemeinde Glarus (www.gemeinde.glarus.ch − 
Ortsplanung) aufgeschaltet. 
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Zonenplan Siedlung, Zonenplan Landscha  , Zonenplan Gefahren
Einsehbar auf der Homepage der Gemeinde Glarus und im Gemeindehaus Ennenda

(während den Öff nungszeiten)

Bauordnung
im Memorial abgebildet

Genehmigungsinhalt

Orientierungsinhalt

Metron Raumentwicklung AG

Stahlrain 2 / 5201 Brugg

info@metron.ch

www.metron.ch

T: 056 460 91 11

F: 056 460 91 00

Datei
Projekt-Nr.

Format

Gez. / Gepr.
Erst. / Rev.

141208500
ZP_Landschaft_ENTW

1485 / 1050
JKL / BS, KAE

1.2.16 / 23.6.16

Zonenplan Landschaft
gemäss Art. 19 RBG

Massstab 1:10'000

Landschaftsschutzzone

Landwirtschaftszone

° 0 500 1'000250 Meter

Alpwirtschaftszone

Naturschutzzone

Übriges Gebiet

Gewässerraumzone
Grundnutzungszonen im Nichtbaugebiet

Überlagernde Schutzzonen

Abbauzone

Zone für Ausflugsgaststätten

Freihaltezone Naturgefahren

Verkehrsfläche

Zonenplan Siedlung 1:5'000

Landschaftsobjekte

Natur- und Landschaftsobjekte

Einzelbaum / Baumreihe

Trockenmauer / Lesesteinwall

Hecke, Lebhag / Feldgehölz
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Obstgärten / Ahornselven

Stand AV-Daten: September 2015

Überlagernde Nutzungszonen

Wald

Waldfeststellung gemäss Art. 9 des 
Kantonalen Waldgesetzes

Waldreservat

Potenzielle Deponiezone "Allmeind"

Landschaft und Naturdenkmal national (BLN)

Jagdbanngebiet national

Landschaft regional (kant. Verzeichnis)

Auenschutz

Vorlage für die Gemeindeversammlung vom 23. September 2016
vom Gemeinderat freigegeben am 23. Juni 2016

Mitwirkung vom:

Erlassen von der Gemeindeversammlung am:

Der Gemeindepräsident: Der Gemeindeschreiber:

Genehmigung durch das Departement Bau und Umwelt des Kantons Glarus:

29. April - 12. Juni 2015

Vorprüfungsbericht vom:

Öffentliche Auflage vom:

UNESCO-Welterbe Tektonikarena Sardona
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24. September 2015

Gewässer (1)

Grundwasserschutzzone (S1, S2, S3)

Gemeindegrenze

Kulturobjekt Landschaft regional (ausstehend)"

1. Februar - 1. März 2016

Gewässer offen / eingedolt (1)

Für alle dargestellten Gewässer erfolgte eine Überprüfung
hinsichtlich der Festlegung des Gewässerraums. Ist keine 
Gewässerraumzone festgelegt, wurde explizit darauf verzichtet.

(1)

Grundnutzungszonen im Baugebiet

Tourismuszone

Richisau 1:2'500

Schwammhöhe 1:2'500 Uschenriet 1:2'500
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Chegel

Bärenboden

Aeugstenchopf

Aeugsten

Aeugstenhütte 1:2'500

Vorauen 1:2'500

Gebiet mit Hindernisbegrenzung, Entwurf SIL-Objektblatt Flugplatz Mollis, Mai 2016
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Vorlage für die Gemeindeversammlung vom 23. September 2016
vom Gemeinderat freigegeben am 23. Juni 2016
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Bauzone gemäss Entwurf Zonenplan Siedlung vom 16. April 2015

Die Ausscheidung der Gefahrenzonen beschränkt sich 
auf das Baugebiet bzw. auf die Bauzone gemäss Entwurf
Zonenplan Siedlung vom 14. Januar 2016.

Hinweise: 

Stand AV-Daten: September 2015

Mitwirkung vom:

Erlassen von der Gemeindeversammlung am:
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29. April - 12. Juni 2015

Vorprüfungsbericht vom:

Öffentliche Auflage vom:

Der Zonenplan Gefahren stützt sich auf das Merkblatt bzw. die Arbeitshilfe: 
"Berücksichtigung von Naturgefahren im Baubewilligungsverfahren 
und in der Nutzungsplanung" 
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